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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1984

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Die Leistungsp1icht des Klienten entsteht mit Legung der Honorarnote. Voraussetzung für diese Leistungsp1icht ist

auch die Überprüfbarkeit der Honorarnote. Es ist unzulässig und mit den Grundsätzen einer ordentlichen

Geschäftsführung unvereinbar, teilweise Leistungen überhöht in Rechnung zu stellen und sich im Falle der Rüge

nachträglich damit zu entschuldigen, daß auch andere, nicht verzeichnete Leistungen erbracht worden sind. Diese Art

der Abrechnung wäre für den Klienten undurchschaubar und würde dem Ansehen und dem Vertrauen, das dem

Anwaltstand entgegengebracht wird, schweren Schaden zufügen.
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nur: Die Leistungspflicht des Klienten entsteht mit Legung der Honorarnote. Voraussetzung für diese

Leistungspflicht ist auch die Überprüfbarkeit der Honorarnote. (T1) Veröff: AnwBl 1990,437
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